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Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894. 

 (Reichs-Gesetzbl. S. 441.) 

\ V ir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, 
König von Preußen usw. 

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundes- 
rats und des Reichstags, was folgt: | 

$ı. Wer in seinem Geschäftsbetriebe zur Unterscheidung seiner 
Waren von den Waren anderer eines Warenzeichens sich bedienen will, 
kann dieses Zeichen zur Eintragung in die Zeichenrolle anmelden. 

$2. Die Zeichenrolle wird bei dem Patentamt geführt. Die An- 
meldung eines Warenzeichens hat schriftlich bei dem Patentamt zu er- 
folgen. Jeder Anmeldung muß die Bezeichnung des Geschäftsbetriebes, 
in welchem das Zeichen verwendet werden soll, ein Verzeichnis der 
Waren, für welche es bestimmt ist, sowie eine deutliche Darstellung 
und soweit erforderlich eine Beschreibung des Zeichens beigefügt sein. 

Das Patentamt erläßt Bestimmungen über die sonstigen Erfordernisse 

der Anmeldung. | 
Für jedes Zeichen ist bei der Anmeldung eine Gebühr von dreißig 

Mark, bei jeder Erneuerung der Anmeldung eine Gebühr von zehn Mark 
zu entrichten. Führt die erste Anmeldung nicht zur Eintragung, So 

werden von der Gebühr zwanzig Mark erstattet. 

$ 3. Die Zeichenrolle soll enthalten: 
ı. den Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldung; 
2. die nach $2 Absatz ı der Anmeldung beizufügenden Angaben; 
3. Namen und Wohnort des Zeicheninhabers und seines etwaigen 

Vertreters, sowie Änderungen in der Person, im Namen oder 
im Wohnorte des Inhabers oder des Vertreters; 

4. den Zeitpunkt einer Erneuerung der Anmeldung; 

s. den Zeitpunkt der Löschung des Zeichens. 
Die Einsicht der Zeichenrolle steht jedermann frei. 
Jede Eintragung und jede Löschung wird amtlich bekanntgemacht. 

Das Patentamt veröffentlicht in regelmäßiger Wiederholung Übersichten 
über die in der Zwischenzeit eingetragenen und gelöschten Zeichen. 

$4. Die Eintragung in die Rolle ist zu versagen für Freizeichen, 

sowie für Warenzeichen: | 
ı. welche ausschließlich in Zahlen, Buchstaben oder solchen 

Wörtern bestehen, die Angaben über Art, Zeit und Ort der 
Herstellung, über die Beschaffenheit, über die Bestimmung, über 
Preis-, Mengen- oder Gewichtsverhältnisse der Ware enthalten; 

2. welche in- oder ausländische Staatswappen oder Wappen eines 
inländischen Ortes, eines inländischen Gemeinde- oder weiteren 

Kommunalverbandes enthalten; | 
3. welche Ärgernis erregende Darstellungen oder solche Angaben 

enthalten, die ersichtlich den tatsächlichen Verhältnissen nicht 
entsprechen und die Gefahr einer Täuschung begründen. 

Zeichen, welche gelöscht sind, dürfen für die Waren, für welche 
sie eingetragen waren, oder für gleichartige Waren zugunsten eines 

anderen, als des letzten Inhabers erst nach Ablauf von zwei Jahren seit 

| dem Tage der Löschung von neuem eingetragen werden. 

$ 5. Erachtet das Patentamt, daß ein zur Anmeldung gebrachtes 
\Varenzeichen mit einem anderen, für dieselben oder für gleichartige 
Waren auf Grund des Gesetzes über Markenschutz vom 30. November 1874 
(Reichs - Gesetzbl. S. 143) oder auf Grund des gegenwärtigen Gesetzes 
früher angemeldeten Zeichen übereinstimmt, so macht es dem Inhaber 
dieses Zeichens hiervon Mitteilung. Erhebt derselbe nicht innerhalb 
eines Monats nach der Zustellung Widerspruch gegen die Eintragung des 
neuangemeldeten Zeichens, so ist das Zeichen einzutragen. Im anderen 
Falle entscheidet das Patentamt durch Beschluß, ob die Zeichen über- 

einstimmen. | 
Aus dem Unterbleiben der im ersten Absatz vorgesehenen Mitteilung 

erwächst ein Ersatzanspruch nicht. | 

86. Wird durch den Beschluß ($5 Absatz ı) die Übereinstimmung 

der Zeichen verneint, so ist das neuangemeldete Zeichen einzutragen. 
Wird durch den Beschluß die Übereinstimmung der Zeichen fest- 

gestellt, so ist die Eintragung zu versagen. Sofern der Anmelder geltend 
machen will, daß ihm ungeachtet der durch die Entscheidung des 
Patentamts festgestellten Übereinstimmung ein Anspruch auf die Ein- 
tragung zustehe, hat er diesen Anspruch im Wege der Klage gegenüber 
dem Widersprechenden zur Anerkennung zu bringen. Die Eintragung 
auf Grund einer zu seinen Gunsten ergehenden Entscheidung wird unter 
dem Zeitpunkte der ursprünglichen Anmeldung bewirkt. 

$7. Das durch die Anmeldung oder Eintragung eines Waren- 
zeichens begründete Recht geht auf die Erben über und kann durch Ver- 
trag oder durch Verfügung von Todes wegen auf andere übertragen 
werden. Das Recht kann jedoch nur mit dem Geschäftsbetriebe, zu 
welchem das Warenzeichen gehört, auf einen anderen übergehen. Der 
Übergang wird auf Antrag des Rechtsnachfolgers in der Zeichenrolle 
vermerkt, sofern die Einwilligung des Berechtigten in beweisender Form 
beigebracht wird. Ist der Berechtigte verstorben, so ist der Nachweis 
der Rechtsnachfolge zu führen. 

Solange der Übergang in der Zeichenrolle nicht vermerkt ist, kann 
der Rechtsnachfolger sein Recht aus der Eintragung des Warenzeichens 
nicht geltend machen. | 

Verfügungen und Beschlüsse des Patentamts, welche einer Zustellung 
an den Inhaber des Zeichens bedürfen, sind stets an den eingetragenen 
Inhaber zu richten. Ergibt sich, daß derselbe verstorben ist, so kann das 
Patentamt nach seinem Ermessen die Zustellung als bewirkt ansehen oder 
zum Zweck der Zustellung an die Erben deren Ermittelung veranlassen. 

$8. Auf Antrag des Inhabers wird das Zeichen jederzeit in der Rolle 

gelöscht. 
Von Amts wegen ertolgt die Löschung: | 

1. wenn seit der Anmeldung des Zeichens oder seit ihrer Erneuerung 
zehn Jahre verflossen sind; 

‘ 

9. wenn die Eintragung des Zeichens hätte versagt werden müssen. 

Soll die Löschung ohne Antrag des Inhabers erfolgen, so gibt das 
Patentamt diesem zuvor Nachricht. Widerspricht er innerhalb eines 
Monats nach der Zustellung nicht, so erfolgt die Löschung. Widerspricht 
er, so faßt das Patentamt Beschluß. Soll infolge Ablaufs der zehn- 
jährigen Frist die Löschung erfolgen, so ist von derselben abzusehen, 
wenn der Inhaber des Zeichens bis zum Ablauf eines Monats nach der 
Zustellung unter Zahlung einer Gebühr von zehn Mark neben der Er- 
neuerungsgebühr die Erneuerung der Anmeldung nachholt; die Erneuerung 
gilt dann als an dem Tage des Ablaufs der früheren Frist geschehen. 

$g. Ein Dritter kann die Löschung eines Warenzeichens beantragen: 
ı. wenn das Zeichen für ihn auf Grund einer früheren Anmeldung 

für dieselben oder für gleichartige Waren in der Zeichenrolle 
oder in den nach Maßgabe des Gesetzes über Markenschutz vom 
ao November ı874 geführten Zeichenregistern eingetragen steht; 

  

  

2. wenn der Geschäftsbetrieb, zu welchem das Warenzeichen ge- 
hört, von dem eingetragenen Inhaber nicht mehr fortgesetzt wird; 

3. wenn Umstände vorliegen, aus denen sich ergibt, daß der Inhalt 
des Warenzeichens den tatsächlichen Verhältnissen nicht ent- 

spricht und die Gefahr einer Täuschung begründet. 

Hat ein nach dem Gesetze über Markenschutz vom 30. November 1874 
von der Eintragung ausgeschlossenes Warenzeichen bis zum Erlaß des 
gegenwärtigen Gesetzes innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kenn- 

zeichen der Waren eines bestimmten Geschäftsbetriebes gegolten, so 
kann der Inhaber des letzteren, falls das Zeichen nach Maßgabe des 
gegenwärtigen Gesetzes für einen anderen in die Zeichenrolle eingetragen 
wird, bis zum ı. Oktober 1895 die Löschung beantragen. Wird dem 
Antrag stattgegeben, so darf das Zeichen für den Antragsteller schon 
vor Ablauf der im $4 Absatz 2 bestimmten Frist in die Zeichenrolle ein- 

getragen werden. 

Der Antrag auf Löschung ist im Wege der Klage geltend zu machen 
und gegen den eingetragenen Inhaber oder, wenn dieser gestorben, gegen 

dessen Erben zu richten. 

Hat vor oder nach Erhebung der Klage ein Übergang des Waren- 
zeichens auf einen anderen stattgefunden, so ist die Entscheidung in 
Ansehung der Sache auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam und 
vollstreckbar. Auf die Befugnis des Rechtsnachfolgers, in den Rechts- 
streit einzutreten, finden die Bestimmungen der $$ 63 bis 66 und 73 der 

Zivilprozeßordnung‘*) entsprechende Anwendung. 

In den Fällen des Absatz ı Nr. 2 kann der Antrag auf Löschung zu- 
nächst bei dem Patentamt angebracht werden. Das Patentamt gibt dm 
als Inhaber des Warenzeichens Eingetragenen davon Nachricht. Wider- 
spricht derselbe innerhalb eines Monats nach der Zustellung nicht, so 
erfolgt die Löschung. Widerspricht er, so wird dem Antragsteller an- 
heimgegeben, den Anspruch auf Löschung im Wege der Klage zu ver- 

folgen. | 

$ ı0. Anmeldungen von \Varenzeichen, Anträge auf Übertragung 
und Widersprüche gegen die Löschung derselben werden in dem für 
Patentangelegenheiten maßgebenden Verfahren durch Vorbescheid und 
Beschluß erledigt. In den Fällen des $5 Absatz ı wird ein Vorbescheid 
nicht erlassen. 

Gegen den Beschluß, durch welchen ein Antrag zurückgewiesen 
wird, kann der Antragsteller, und gegen den Beschluß, durch welchen 
Widerspruchs ungeachtet die Löschung angeordnet wird, der Inhaber 
des Zeichens innerhalb eines Monats nach der Zustellung bei dem Patent- 

amt Beschwerde einlegen. 

Zustellungen, welche die Eintragung, die Übertragung oder die 
Löschung eines Warenzeichens betreflen, erfolgen mittels einge- 
schriebenen Briefes. Kann die Zustellung im Inlande nicht erfolgen, 
so wird sie durch Aufgabe zur Post naclı Maßgabe der $$.ı61, 175 der 

Zivilprozeßordnung“”) bewirkt. 
$ ı1. Das Patentamt ist verpflichtet, auf Ersuchen der Gerichte über 

Fragen, welche eingetragene Warenzeichen betreffen, Gutachten abzu- 
geben, sofern in dem gerichtlichen Verfahren von einander abweichende 

Gutachten mehrerer Sachverständigen vorliegen. | 

$ ı2. Die Eintragung eines Warenzeichens hat die Wirkung, da 
dem Eingetragenen ausschließlich das Recht zusteht, Waren der ange- 

meldeten Art oder deren Verpackung oder Umhüllung mit dem Waren- 

zeichen zu versehen, die so bezeichneten Waren in Verkehr zu setzen, 

sowie auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen, 

Rechnungen oder dergleichen das Zeichen anzubringen. 

Im Falle der Löschung können für die Zeit, in welcher ein Rechis- 
grund für die Löschung früher bereits vorgelegen hat, Rechte aus der 
Eintragung nicht mehr geltend gemacht werden. 

$ ı3. Durch die Eintragung eines Warenzeichens wird niemand 

gehindert, seinen Namen, seine Firma, seine Wohnung, sowie Angaben 

über Art, Zeit und Ort der Herstellung, über die Beschaffenheit, über 

die Bestimmung, über Preis-, Mengen- oder Gewichtsverhältnisse von 
Waren, sei es auch in abgekürzter Gestalt, auf Waren, auf deren 

Verpackung oder Umhüllung anzubringen und derartige Angaben im 

Geschäftsverkehr zu gebrauchen. 

$ 14. Wer wissentlich oder aus grober Fahrlässigkeit Waren oder 
deren Verpackung oder Umhüllung, oder Ankündigungen, Preislisten, 
Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen mit dem 

Namen oder der Firma eines anderen oder mit einem nach Malsgabe 

dieses Gesetzes geschützten Warenzeichen widerrechtlich versieht oder 
dergleichen widerrechtlich gekennzeichnete Waren in Verkehr bringt 
oder feilhält, ist dem Verletzten zur Entschädigung verpflichtet. 

Hat er die Handlung wissentlich begangen, so wird er außerdem 
mit Geldstrafe von einhundertfünfzig bis fünftausend Mark oder mit 
Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft. Die Strafverfolgung tritt nur 
auf Antrag ein. Die Zurücknahme des Antrages ist zulässig. 

$ ıs. Wer zum Zweck der Täuschung in Handel und Verkehr 
Waren oder deren Verpackung oder Umhüllung, oder Ankündigungen, 
Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen 
mit einer Ausstattung, welche innerhalb beteiligter Verkehrskreise als 
Kennzeichen gleichartiger Waren eines anderen gilt, ohne dessen Ge- 
nehmigung versieht, oder wer zu dem gleichen Zweck derartig gekenn- 

zeichnete Waren in Verkehr bringt oder feilhält, ist dem Verletzten zur 
Entschädigung verpflichtet und wird mit Geldstrafe von einhundert bis 

_ dreitausend Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft. 
Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zurücknahme des 

Antrages ist zulässig. 

$ 16. Wer Waren oder deren Verpackung oder Umhüllung, oder 
Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen 
oder dergleichen fälschlich mit einem Staatswappen oder mit dem Namen 
oder Wappen eines Ortes, eines Gemeinde- oder weiteren Kommunal- 
verbandes zu dem Zweck versieht, über Beschaftenheit und Wert der 
Waren einen Irrtum zu erregen, oder: wer zu dem gleichen Zweck 
derartig bezeichnete Waren in Verkehr bringt oder feilhält, wird mit 
Geldstrafe von einhundertfünfzig bis fünftausend Mark oder mit Gefängnis 
bis zu sechs Monaten bestraft. | | 

Die Verwendung von Namen, welche nach Handelsgebrauch zur 
Benennung gewisser Waren dienen. ohne deren Herkunft bezeichnen zu 
sollen, fällt unter diese Bestimmung nicht. 

$ 17. Ausländische Waren, welche mit einer deutschen Firma und 
Ortsbezeichnung, oder mit einem in die Zeichenrolle eingetragenen 

Warenzeichen widerrechtlich versehen sind, unterliegen bei ihrem l:in- 
  
. *, Jetzt Zivilprozeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
»o. Mai 1898 (Reichs-Gesetzbl. S. 4ıoff.) $$ 66 bis 69 und 70 |  



gang nach Deutschland zur Einfuhr oder Durchfuhr auf Antrag des 
Verletzten und gegen Sicherheitsleistung der Beschlagnalıme und Ein- 
ziehung. Die Beschlagnahme erfolgt durch die Zoll- und Steuerbehörden, 
die Festsetzung der Einziehung durch Strafbescheid der Verwaltungs- 
behörden ($ 459 der Strafprozeßordnung). 

$ 18. Statt jeder aus diesem Gesetze entspringenden Entschädigung 
kann auf Verlangen des Beschädigten neben der Strafe auf eine an ihn 

zu erlegende Buße bis zum Betrage von zehntausend Mark erkannt 
werden. Für diese Buße haften die zu derselben Verurteilten als Ge- 
samtschuldner. 

Eine erkannte Buße schließt die Geltendmachung eines weiteren 

Entschädigunganspruchs aus. 
$ıg. Erfolgt eine Verurteilung auf Grund der $$ 14 bis 16, 18, so 

ist bezüglich der im Besitz des Verurteilten befindlichen Gegenstände 
auf Beseitigung der widerrechtlichen Kennzeichnung, oder wenn die 
Beseitigung in anderer Weise nicht möglich ist, auf Vernichtung der 
damit versehenen Gegenstände zu erkennen. 

Erfolgt die Verurteilung im Strafverfahren, so ist in den Fällen der 
$$ ıa und ı5 dem Verletzten die Befugnis zuzusprechen, die Verurteilung 

auf Kosten des Verurteilten öffentlich bekanntzumachen. Die Art der 
Bekanntmachung sowie die Frist zu derselben ist in dem Urteil zu 

bestimmen. 

$20. Die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes wird durch 
Abweichungen nicht ausgeschlossen, mit denen fremde Namen, Firmen, 
Zeichen, Wappen und sonstige Kennzeichnungen von Waren wieder- 
gegeben werden, sofern ungeachtet dieser Abweichungen die Gefahr einer 
Verwechselung im Verkehr vorliegt. 

$ 21. In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in welchen durch Klage 

oder Wiederklage ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes geltend 
gemacht ist, wird die Verhandlung und Entscheidung letzter Instanz im 
Sinne des $8 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetze 
dem Reichsgericht zugewiesen. 

$22. Wenn deutsche Waren im Auslande bei der Einfuhr oder 
Durchfuhr der Verpflichtung unterliegen, eine Bezeichnung zu tragen, 
welche ihre deutsche Herkunft erkennen läßt, oder wenn dieselben bei 
der Zollabfertigung in Beziehung auf die Warenbezeichnungen ungünstiger 
als die Waren anderer Länder behandelt werden, so ist der Bundesrat 
ermächtigt, den fremden Waren bei ihrem l‘ingang nach Deutschland 
zur Einfuhr oder Durchfuhr eine entsprechende Auflage zu machen und 
anzuordnen, daß für den Fall der Zuwiderhandlung die Beschlagnalıme 
und Einziehung der Waren erfolge. Die Beschlagnahme erfolgt durch 
die Zoll- und Steuerbehörden, die Festsetzung der Einziehung durch 
Strafbescheid der Verwaltungsbehörden ($ 459 der Strafprozeßordnung). 

23. Wer im Inlande eine Niederlassung nicht besitzt, hat auf den 
Schutz dieses Gesetzes nur Anspruch, wenn in dem Staate, in welchem 
seine Niederlassung sich befindet, nach einer im Reichs-Gesetzblatt ent- 
haltenen Bekanntmachung deutsche Warenbezeichnungen in gleichem 
Umfange wie inländische Warenbezeichnungen zum gesetzlichen Schutz 
zugelassen werden. 

| 
| 
! | 
| 

  

Der Anspruch auf Schutz eines Warenzeichens und das durch die 
Eintragung begründete Recht können nur durch einen im Inlande bestellten 
Vertreter geltend gemacht werden. Der letztere ist zur Vertretung in 
dem nach Maßgabe dieses Gesetzes vor dem Patentamt stattfindenden 
Verfahren, sowie in den das Zeichen betreffenden bürgerlichen Rechts- 
streitigkeiten und zur Stellung von Strafanträgen befugt. Für die das 
Zeichen betreffenden Klagen gegen den eingetragenen Inhaber ist das 
Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Vertreter seinen Wohnsitz hat, 
in dessen Ermangelung das Gericht, in dessen Bezirk das Patentamt 
seinen Sitz hat. 

Wer ein ausländisches Warenzeichen zur Anmeldung bringt, hat 
damit den Nachweis zu verbinden, daß er in dem Staate, in welchem 
seine Niederlassung sich befindet, für dieses Zeichen den Markenschutz 
nachgesucht und erhalten hat. Die Eintragung ist, soweit nicht Staats- 
verträge ein anderes bestimmen, nur dann zulässig, wenn das Zeichen 
den Anforderungen dieses Gesetzes entspricht. 

$24. Auf die in Gemäßheit des Gesetzes über Markenschutz vom 
30. November 1874 in die Zeichenregister eingetragenen Warenzeichen 
finden bis zum ı. Oktober 1898 die Bestimmungen jenes Gesetzes noch 
ferner Anwendung. Die Zeichen können bis zum ı. Oktober 1898 jeder- 

zeit zur Eintragung in die Zeichenrolle nach Maßgabe des gegenwärtigen 
Gesetzes angemeldet werden und unterliegen alsdann dessen Bestimmungen. 
Die Eintragung darf nicht versagt werden hinsichtlich derjenigen Zeichen, 
welche auf Grund eines älteren landesgesetzlichen Schutzes in die Zeichen- 
register eingetragen worden sind. Die Eintragung geschieht unentgeltlich 
und unter dem Zeitpunkte der ersten Anmeldung. Über den Inhalt 
der ersten Eintragung ist ein Zeugnis der bisherigen Registerbehörde 

beizubringen. 
Mit der Eintragung in die Zeichenrolle oder, sofern eine solche nicht 

erfolgt ist, mit dem ı. Oktober 1898 erlischt der den Warenzeichen bis 

dahin gewährte Schutz. 
$25. Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Bestim- 

mungen über die Einrichtung und den Geschäftsgang des Patentamts, 
sowie über das Verfahren vor demselben werden durch Kaiserliche 

Verordnung unter Zustimmung des Bundesrats getroffen. 

$ 26. Dieses Gesetz tritt mit dem ı. Oktober 1894 in Kraft. 

  

Von dem gleichen Zeitpunkte ab werden Anmeldungen von Waren- . 

zeichen aufGrund des Gesetzes über Markenschutz vom 30. November 1874 

nicht mehr angenommen. 

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und 

beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel. 

Gegeben Neues Palais, den 12. Mai 1894. 

(L. S.) Wilhelm. 
von Boetticher. 

*) Vergleiche Artikel I des nachstehend abgedruckten Gesetzes. 
**) Vergleiche Artikel IH Ziffer 2 des nachstehend abgedruckten Gesetzes. 

Gesetz zur Ausführung der revidierten Pariser Übereinkunft vom 2. Juni 1911 

zum Schutze des gewerblichen Eigentums. Vom 31. März 1913. 

(Reichs-Gesetzbl. S. 236.) 

N ir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, 
König von Preußen usw. 

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundes- 

rats und des Reichstags, was folgt: 

Artikel l. 
Die Vorschriften im $ ı3 Abs. ı des Gesetzes, betreffend den Schutz 

von Gebrauchsmustern, vom 1. Juni 1891 (Reichs-Gesetzbl. S. 290), im $ 23 
Abs.ı des Gesetzes zum Schutze der\Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894 
(Reichs-Gesetzbl. S. 441) und im $ 28 des Gesetzes gegen den unlauteren 
Weitbewerb vom 7. Juni 1909 (Reichs-Gesetzbl. S. 499) finden auf Reichs- 

angehörige keine Anwendung. 

Artikel II. 

(Betrifft die revidierte Pariser Übereinkunft vom 2. Juni 1911 zum Schutze 
des gewerblichen Eigentums.) 

Artikel MI. 
Das Gesetz zum Schutze der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894 

(Reichs-Gesetzbl. S. 441) wird dahin abgeändert: 

ı. Der $4 erhält folgende Fassung: 

$4. Die Eintragung in die Rolle ist zu versagen für Freizeichen so- 

wie für Warenzeichen, 
1. welche ausschließlich in Zahlen, Buchstaben oder solchen Wörtern 

bestehen, die Angaben über Art, Zeit und Ort der Herstellung, 
über die Beschaffenheit, über die Bestimmung, über Preis-, Mengen- 

oder Gewichtsverhältnisse der Ware enthalten; 
2. welche Staatswappen oder sonstige staatliche Hoheitszeichen oder 

Wappen eines inländischen Ortes, eines inländischen Gemeinde- 
oder weiteren Kommunalverbandes enthalten; 

3. welche Ärgernis erregende Darstellungen oder solche Angaben 
enthalten, die ersichtlich den tatsächlichen Verhältnissen nicht ent- 
sprechen und die Gefahr einer Täuschung begründen. 

Die Vorschrift der Nr. 2 findet keine Anwendung, wenn der Anmelder 
befugt ist, dasWappen oder Hoheitszeichen in demWarenzeichen zu führen. 

Zeichen, welche gelöscht sind, dürfen für die Waren, für welche sie 
eingetragen waren, oder für gleichartige Waren zugunsten eines anderen 
als des letzten Inhabers erst nach Ablauf von zwei Jahren seit dem Tage 

der Löschung von neuem eingetragen werden. 

2. Als $$ 24a bis 24h werden folgende Vorschriften eingestellt: 

$ 24a. Rechtsfähige Verbände, die gewerbliche Zwecke verfolgen, 
können, auch wenn sie einen auf Herstellung oder Vertrieb von Waren 
gerichteten Geschäftsbetrieb nicht besitzen, Warenzeichen anmelden, die 
in den Geschäftsbetrieben ihrer Mitglieder zur Kennzeichnung der Waren 
dienen sollen (Verbandszeichen). 

Die juristischen Personen des öffentlichen Rechtes stehen den bezeich- 

neten Verbänden gleich. 
Auf die Verbandszeichen finden die Vorschriften über Warenzeichen 

Anwendung, soweit nicht in $$ 24a bis 24h ein anderes bestimmt ist. 

$24b. Der Anmeldung des Verbandszeichens muß eine Zeichensatzung 
beivefüot sein. die über Namen. Sitz. Zweck und Vertretung des Verbandes. | 

  

  

über den Kreis der zur Benutzung des Zeichens Berechtigten, die Be- 
dingungen der Benutzung und die Rechte und Pflichten der, Beteiligten 
im Falle der Verletzung des Zeichens Auskunft gibt. Spätere Änderungen 
sind dem Patentamt mitzuteilen. Die Einsicht der Satzung steht jeder- 
mann frei. 

Für jedes Verbandszeichen ist bei der Anmeldung eine Gebühr von 
hundertfünfzig Mark, bei der Erneuerung der Anmeldung eine Gebühr 
von fünfzig Mark zu entrichten. Führt die erste Anmeldung nicht zur 
Eintragung, so werden von der Gebühr hundert Mark erstattet. 

$24c. Über die Einrichtung der Rolle für die Verbandszeichen trifft 

das Patentamt Bestimmung. 

$24d. Das durch die Anmeldung oder Eintragung des Verbands- 
zeichens begründete Recht kann als solches nicht auf einen anderen über- 

tragen werden. 

$ 24e. Ein Dritter kann unbeschadet der Vorschriften im $g Nr. 1, 3 

die Löschung des Verbandszeichens beantragen, 

ı. wenn der Verband, für den das Zeichen eingetragen ist, nicht 

mehr besteht; 
2. wenn der Verband duldet, daß das Zeichen in einer den allge- 

meinen Verbandszwecken oder der Zeichensatzung widersprechen- 
denWeise benutzt wird. Als eine solche mißbräuchliche Benutzung 
ist es anzusehen, wenn die Überlassung der Benutzung des Zeichens 
an andere zu einer Irreführung des Verkehrs Anlaß gibt. 

In den Fällen der Nr. ı findet $g Abs. 5 Anwendung. 

$24f. Der Anspruch des Verbandes auf Entschädigung wegen un- 

befugter Benutzung des Verbandszeichens ($ ı4) umfaßt auch den einem 

Mitglied erwachsenen Schaden. 

$24g. Wird dem Patentamt nachgewiesen, daß ein eingetragenes 
Warenzeichen bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes von einem Verband 
als Verbandszeichen geführt wurde, so ist das Zeichen auf Antrag des 
Verbandes als Verbandszeichen in der Rolle umzuschreiben. Der Antrag 
muß innerhalb eines Jahres seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellt 
werden und den für die Anmeldung eines Verbandszeichens bestehenden 
Vorschriften entsprechen. Mit dem Eingang des Antrags beginnt die 
Frist für die Erneuerung des Zeichens. 

$24h. Die Vorschriften über Verbandszeichen finden auf ausländische 
Verbandszeichen nur dann Anwendung, wenn nach einer im Reichs- 
Gesetzblatt enthaltenen Bekanntmachung die Gegenseitigkeit verbürgt ist. 

Artikel IV. 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit der revidierten Pariser Übereinkunft 
vom 2. Juni ıgıı zum Schutze des gewerblichen Eigentums in Kraft. 

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beı- 

gedrucktem Kaiserlichen Insiegel. 

Gegeben Bad Homburg v. d. Höhe, den 31. März 1913. 

(L. S.) Wilhelm. 
von Bethmann Holliweg. 
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